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LT 10/89

sammenstoss mit dem Land-Rover

vermieden worden oder milder
ausgefallen.
Das rechtswidrige Verhalten des
PW-Fahrers war zwar nicht die
alleinige Ursache des Unfalls, war
aber geeignet, diesen herbeizuführen

oder zu fördern. Ein Verhalten,

ohne das - wenn man es sich
wegdenkt - das rechtsverletzende
Ergebnis nicht zustande gekommen

wäre, gilt als rechtserhebliche,

zu verantwortende (Mit-)Ur-
sache des letztern. Die Unvorher-

sehbarkeit eines Mitverschuldens
einer anderen Person ändert
nichts daran.
Anders verhält es sich, wenn ein
solches Mitverschulden so schwer
wiegt, dass es als die wahrscheinlichste

und unmittelbarste, alle
anderen ursächlichen Faktoren in
den Hintergrund drängende Ursache

des Geschehens erscheint.
Gänzlich ausserordentliche
Vorgänge vermögen daher die übrige
Ursachenverkettung zu unterbrechen.

Das Fehlverhalten des ortskundigen

Rover-Fahrers wurde vom
Bundesgericht in diesem Sinne als

ganz ungewöhnlich und unsinnig
gewertet. Der PW-Fahrer hatte
keinen Anlass, an dieser Stelle ein
eigenes Überholmanöver auszu-
schliessen und auf der
Gegenfahrbahn ein langsames, aus
einem praktisch unsichtbaren Weg
auftauchendes Fahrzeug zu
erwarten. Er schied damit als
adäquate Ursache der Tötung aus.
(Urteil vom 3. April 1989). Dr. R.B

Werkstatt

Werkstatt-Tip

Schlagschrauber oder
Ratsche

Wer hat ihn noch nie gesehen, den
Druckluft-Schlagschrauber. «Wäre

das etwas für meine Werkstatt?»
ist die Frage.

Druckluft-Schlagschrauber

Durch seine Grösse ist er jedoch,
abgesehen vom Radwechsel, selten

einsetzbar. Die Regulierung
respektive die Einhaltung eines
bestimmten Drehmomentes ist auch
eher problematisch. Vermehrt
werden wohl Schrauben abgedreht.

Mit eher weniger Problemen
behaftet, scheint mir da die Druckluft-
Rätsche (Winkel-Schrauber) zu
sein.

Druckluft-Rä tschen
Rechts- und Linkslauf. Hohes
Anzugsdrehmoment. Lassen sich zum
endgültigen Festziehen oder Lösen als
normale Handrätsche benutzen.

Mit diesem Werkzeug wird zwar
die Schraube nach wie vor mit

Muskelkraft und Gefühl angezogen

oder gelöst. Aber das langweilige

Heraus- oder Hineindrehen
besorgt es mit Pressluft. Zudem
können die gewöhnlichen Stecknüsse

verwendet werden. Beim
Kauf sollte man die Leistung des
Kompressors mit dem Luftbedarf
der Rätsche vergleichen. Für dessen

Funktionstüchtigkeit muss die
Pressluft unbedingt wasserfrei
sein. H.U. Fehlmann
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